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Abstimmungsvorlage des Zweckverbandes Gruppen-
wasserversorgung Furttal (GWF) vom 26. September 
2021 
 
Die Abstimmungsfrage lautet: 
Wollen Sie der Totalrevision der Statuten des Zweckverbandes Grup-
penwasserversorgung Furttal (GWF) zustimmen? 

Antrag der Delegiertenversammlung der GWF 
Die Delegiertenversammlung der GWF hat die totalrevidierten Statu-
ten am 19. Mai 2021 einstimmig genehmigt und beantragt den 
Stimmberechtigten, den totalrevidierten Statuten der GWF zuzu-
stimmen. 

Antrag der Rechnungsprüfungskommission GWF 
Die Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbands hat die revi-
dierten Statuten des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung 
Furttal hinsichtlich finanzrechtlicher Zulässigkeit und finanzieller An-
gemessenheit geprüft. Sie beantragt den Stimmberechtigten, diese 
zu genehmigen. 

Anträge der 13 Verbandsgemeinden 
Die Gemeindevorstände aller 13 Verbandsgemeinden beantragen 
den Stimmberechtigten, den totalrevidierten Statuten des Zweckver-
bandes Gruppenwasserversorgung Furttal (GWF) zuzustimmen. 
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Beleuchtender Bericht 
 
Ausgangslage 
Die Politischen Gemeinden Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, 
Dielsdorf, Hüttikon, Niederglatt, Niederhasli, Oberglatt, Otelfingen, 
Regensdorf, Rümlang und Steinmaur bildeten unter dem Namen 
«Gruppenwasserversorgung Furttal (GWF)» auf unbestimmte Dauer 
einen Zweckverband. Der Verbandssitz ist neu ab 1. Januar 2022 in 
Niederhasli.  

Am 1. Januar 2018 ist das neue kantonale Gemeindegesetz (GG) in 
Kraft getreten. Dieses schafft die Grundlage, mit welcher die Gemein-
den, Zweckverbände und Anstalten im Interesse der Bevölkerung 
ihre Organisation und Haushaltführung zeitgemäss ausgestalten kön-
nen. Als Folge des neuen Gemeindegesetzes und des geplanten Bei-
tritts der Gemeinde Neerach zum Zweckverband GWF müssen die 
Zweckverbandsstatuen überarbeitet und angepasst werden. 

Die neuen Statuten wurden von einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet, 
wobei als Basis die vom Gemeindeamt erstellten Musterstatuten 
dienten. Es wurde darauf geachtet, die bewährten Regelungen zu be-
lassen, Mängel oder Unklarheiten zu beseitigen und sinnvolle Ergän-
zungen aufzunehmen. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat den 
Statutenentwurf geprüft. Die zwingenden Anliegen dieses Vorprü-
fungsberichtes sind in die definitive Fassung eingeflossen. 

Der Zweckverband GWF legt den Stimmberechtigten des Verbands-
gebietes die totalrevidierten Statuten zur Genehmigung vor. Die Re-
vision gilt als Totalrevision und muss gemäss § 79 Gemeindegesetz 
(GG) in den einzelnen Gemeinden und von allen Gemeinden (Einstim-
migkeit) an der Urne beschlossen werden. 

Die Statuten sollen nach der Genehmigung des Regierungsrats auf 
den 1. Januar 2022 in Kraft treten. 
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Die Einzelnen Änderungen im Überblick 
Die Abweichungen zwischen den bisherigen und den neuen Statuten 
sind hauptsächlich auf die Vorgaben des neuen Gemeindegesetzes 
zurückzuführen. Nachstehend sind die nennenswerten Veränderun-
gen aufgeführt und begründet. 

1. Bestand und Sitz (Art. 1) 

Die Gemeinde Neerach verfügt über eigenes Grundwasser und eine 
Option bei der Wasserversorgung Höri. Die Gemeinde Neerach muss 
jedoch ihre Grundwasserförderung aufgeben, da die Ausscheidung 
genügend grosser Schutzzonen zu unverhältnismässigen Massnah-
men und Kosten führen würde. Zur Sicherung eines zweiten Stand-
beins erwägt die Gemeinde Neerach daher den Beitritt zum Zweck-
verband. Der Gemeinderat Neerach hat am 23. August 2018 eine ent-
sprechende Absichtserklärung für einen Beitritt zum Zweckverband 
und für den Bezug einer Optionsmenge von 600 m3/d bei der GWF 
eingereicht. Der Beitritt würde mit Inkrafttreten der revidierten Sta-
tuten per 01.01.2022 erfolgen und ist damit ebenfalls Gegenstand 
der vorliegenden Totalrevision. 

Der Sitz des Zweckverbands muss explizit genannt werden, weil sich 
daraus unter anderem ableiten lässt, welcher Bezirksrat für die Auf-
sicht zuständig ist und welche Behörde die Wahlleitende ist. Der Sitz 
befindet sich neu in Niederhasli. 

2. Zweckumschreibung (Art. 2) 

Art. 2 wurde offener formuliert. Die GWF kann für Verbandsgemein-
den oder Dritte den Betrieb und Unterhalt von deren Leitungen ge-
gen kostendeckendes Entgelt übernehmen, aber auch Wasserbe-
zugs- und Wasserlieferungsverträge mit Dritten abschliessen. 

Die bisherige Bestimmung, dass die GWF das nötige Wasser über die 
Grundwasserfassung in Adlikon und durch Zukauf von Fremdwasser 
der Gruppenwasserversorgung Vororte und Glatttal beschafft, würde 
ersatzlos gestrichen. Die GWF kann ihr Wasser auch aus anderen 
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Quellen beschaffen. Absatz 2 Ziffer 3 neu würde ausreichend regeln, 
dass insbesondere auch Wasserbezugsverträge mit Dritten verein-
bart werden können. 

3. Beitritt weiterer Gemeinden (Art. 3) 

In Art. 3 ist neu festgehalten, wie der Beitritt einer weiteren Ge-
meinde zu vollziehen ist. Der Beitritt erfordert eine Statutenrevision. 
Eine Beschlussfassung über die Aufnahme neuer Gemeinden in der 
Delegiertenversammlung (vgl. Art. 19 Ziffer 13 der aktuell gültigen 
Statuten) ist unter dem neuen Gemeindegesetz nicht mehr möglich.  

Die GWF kann keine eigenen Optionen mehr vergeben, weshalb die 
neuen Mitgliedergemeinden ihre Optionen bei der Gruppenwasser-
versorgung Vororte und Glattal (GVG) beziehen müssen. Daher wird 
mit dem Beitritt zur GWF auch ein Beitritt zum Zweckverband GVG 
nötig. Die GWF betreibt und unterhält ein eigenes Grundwasser-
pumpwerk in Adlikon. Die Mitgliedsgemeinden der GWF sind auch 
Mitglied bei der Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal 
(GVG). 

4. Publikation und Information (Art. 7) 

Der Zweckverband muss gewisse Beschlüsse und Entscheide amtlich 
publizieren. Gemäss Art. 7 erfolgen die Veröffentlichungen des 
Zweckverbands neu auf ihrer Homepage sowie in den allenfalls nach 
übergeordnetem Recht vorgeschriebenen Publikationsorganen. Da-
mit wird die Gefahr von unterschiedlichen Rechtsmittelfristen elimi-
niert. Neu geregelt ist die elektronische Zugänglichkeit der Erlasse 
des Zweckverbands; dies ist eine Vorgabe des neuen Gemeindege-
setzes. 

5. Offenlegung von Interessenbindungen (Art. 18, 27 und 33) 

Mit den Regelungen zu den Interessenbindungen wird eine überge-
ordnete gesetzliche Vorgabe umgesetzt. Die Interessenbindungen 
der Mitglieder der Delegiertenversammlung, der Bau- und Betriebs-
kommission sowie der Rechnungsprüfungskommission sind 



 Seite 5 von 11 

offenzulegen (§ 29 Abs. 2 GG). Dies dient der Transparenz, verein-
facht die Durchsetzung der Ausstandsregeln und stärkt die Legitima-
tion der Beschlüsse. Es wird festgehalten, welche Angaben massge-
bend sind. 

6. Die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets (Art. 8 ff.) 

Die Zuständigkeit der Stimmberechtigten des Verbandsgebiets 
würde aufgrund einer Analyse der Ausgaben der letzten Jahre für 
neue wiederkehrende Ausgaben für einen bestimmten Zweck mode-
rat von Fr. 200'000 auf Fr. 300'000 erhöht. Die Zuständigkeit für neue 
einmalige Ausgaben bliebe unverändert bei Fr. 3'000'000. 

Die Bestimmung zur Volksinitiative (Art. 11) und zum fakultativen Re-
ferendum (Art. 12 und 13) werden der Mustervorlage des Gemein-
deamtes angeglichen. Die erforderliche Unterschriftenzahl für das 
Zustandekommen der Volksinitiative bliebe unverändert bei 1'000. 
Für die Fristen zur Einreichung des fakultativen Referendums gelten 
die zwingenden gesetzlichen Vorgaben, sodass die bisherigen Statu-
tenbestimmungen zur Schaffung von Klarheit angeglichen werden 
müssen. 

7. Die Verbandsgemeinden (Art. 14 ff.) 

Über die in Art. 14 aufgelisteten Geschäfte (Statutenänderung, Kün-
digung der Mitgliedschaft, Auflösung des Zweckverbands) muss zwin-
gend an der Urne abgestimmt werden (§ 77 Gemeindegesetz). Die 
Wahl der kommunalen Vertretung und deren Ersatz in der Delegier-
tenversammlung obliegt neu ausschliesslich den Gemeindevorstän-
den der Verbandsgemeinden (Art. 16 Abs. 2 neu). 

Die genannten Abstimmungen stellen Geschäfte von grosser Trag-
weite dar. Aus diesem Grund haben die Verbandsgemeinden, vertre-
ten durch das Gemeindeparlament oder in Versammlungsgemein-
den der Gemeindevorstand, bei Urnenabstimmungen in den Ver-
bandsgemeinden neu zwingend ein eigenes Antragsrecht neben dem 
Antragsrecht der Delegiertenversammlung (vgl. § 11 Abs. 2 GG). Sie 
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sind verpflichtet, zuhanden ihrer Stimmberechtigten eine Abstim-
mungsempfehlung abzugeben. 

Die Beschlussfassung erfolgt wie bis anhin mit dem Mehr der Ver-
bandsgemeinden. Grundlegende Änderungen der Statuten bedürfen 
der Zustimmung aller Verbandsgemeinden. 

8. Die Delegiertenversammlung (Art. 16 ff.) 

Jede Gemeinde muss mindestens einen Delegierten oder eine Dele-
gierte in die Delegiertenversammlung entsenden. Neu sollen die 
grösseren Gemeinden nicht mehr Delegierte entsenden dürfen als 
die kleineren Gemeinden. Der Grund dafür ist, dass jede Gemeinde 
den Zweckverband im selben Verhältnis nutzt und finanziert (die klei-
neren Gemeinden weniger, die grösseren mehr). 

Die Präsidentin oder der Präsident wie auch die Vizepräsidentin oder 
der Vizepräsident der Delegiertenversammlung übt diese Funktion 
gleichzeitig in der Bau- und Betriebskommission aus. Diese Konstel-
lation hat sich bis anhin in der Praxis bewährt. 

Die Zuständigkeit der Delegiertenversammlung wurde moderat der 
Mustervorlage des Gemeindeamtes angeglichen. 

9. Anfragerecht der Delegierten (Art. 25) 

Die revidierten Statuten würden eine Bestimmung enthalten, wo-
nach jede und jeder Delegierter Anfragen zur Beantwortung in der 
Delegiertenversammlung einreichen kann. Das Anfragerecht ist nach 
dem neuen Gemeindegesetz zwingend. 

10. Die Bau- und Betriebskommission (Art. 26 ff.) 

Der Verbandsvorstand würde wie bis anhin aus fünf Mitgliedern aus 
verschiedenen Verbandsgemeinden bestehen, wovon eines gleich-
zeitig der Bau- und Betriebskommission der Gruppenwasserversor-
gung Vororte und Glatttal (GVG) angehören muss. Die Präsidentin 
oder der Präsident wie auch die Vizepräsidentin oder der Vizepräsi-
dent übt diese Funktion gleichzeitig in der Delegiertenversammlung 
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aus. Die übrigen Mitglieder werden von der Delegiertenversammlung 
gewählt, gehören dieser aber nicht an. Der Vorstand verteilt seine 
Aufgaben (konstituiert sich) selbst. 

11. Allgemeine Befugnisse der Bau- und Betriebskommission 
(Art. 28) 

Die Befugnisse des Verbandsvorstands werden neu in unübertrag-
bare und übertragbare Kompetenzen unterteilt. Damit wird klarge-
stellt, welche Kompetenzen massvoll und stufengerecht an Mitglie-
der, Ausschüsse oder Angestellte delegiert werden dürfen. Das Dele-
gieren an Angestellte ist erst unter dem neuen Gemeindegesetz 
rechtlich zulässig (§ 45 GG). Die Kompetenzen bleiben im Wesentli-
chen unverändert, wobei die Aufzählung den kantonalen Mustervor-
gaben angepasst wird.  

12. Finanzbefugnisse der Organe (Art. 10, 19, 29) 

Die Finanzkompetenzen der Organe werden basierend auf der Ana-
lyse der Ausgaben der letzten Jahre wie folgt festgesetzt: 

 Revidierte Bestimmungen Bisherige Bestimmungen 
Stimmberechtigte an der 
Urne 

> Fr. 3’000’000 einmalig 
> Fr. 300'000 wiederkeh-
rend 

> Fr. 3’000’000 einmalig 
> Fr. 200'000 wiederkehrend 

Verbandsgemeinden Keine Keine  

Delegiertenversammlung < Fr. 3’000’000 einmalig* 
< Fr. 300'000 wiederkeh-
rend* 
*soweit nicht die Bau- und 
Betriebskommission zustän-
dig ist 

< Fr. 3’000’000 einmalig 
< Fr. 200'000 wiederkeh-
rend 
 

Bau- und Betriebskommis-
sion 

Im Budget enthalten: 
< Fr. 200’000 pro Jahr ein-
malig 
< Fr. 40'000 pro Jahr wie-
derkehrend 
Im Budget nicht enthalten: 
< Fr. 200'000 pro Jahr ein-
malig  
< Fr. 20'000 pro Jahr wie-
derkehrend 

< Fr. 200’000 einmalig 
< Fr. 40'000 wiederkehrend 
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13. Aufgabendelegation (Art. 30) 

Art. 30 lässt neu die Delegation von Aufgaben nicht nur an Mitglieder 
der Bau- und Betriebskommission und an Ausschüsse zu, sondern 
auch an Angestellte (§ 45 GG). Dadurch besteht mehr Flexibilität als 
bisher. Dabei müssen die Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse 
solcher Delegationen in einem Erlass geregelt werden. 

14. Einberufung und Teilnahme Bau- und Betriebskommission 
(Art. 31) 

Neben der Präsidentin oder dem Präsidenten hat auch ein Drittel der 
Mitglieder des Verbandsvorstandes das Recht, eine Sitzung zu verlan-
gen. Der Beizug Dritter mit beratender Stimme ist neu explizit festge-
halten. 

15. Rechnungsprüfungskommission (Art. 33 ff.) 

Die Bestimmungen werden der Mustervorlage des Gemeindeamtes 
angepasst. Namentlich wird die Herausgabe von Unterlagen und Aus-
künften geregelt. Um Rechtssicherheit zu schaffen, ist in den Statu-
ten zu regeln, welche Prüfungsfristen der RPK zu gewähren sind. Die 
Mitglieder würden wie bis anhin durch die Delegiertenversammlung 
gewählt (vgl. Art. 18 Ziffer 5 der aktuell geltenden Statuten). 

16. Prüfstelle (Art. 38 f.) 

Neu wird in den Statuten zur Information, die bis anhin notwendige 
Prüfstelle ausdrücklich erwähnt, welche die finanztechnische Prü-
fung der Rechnungslegung und der Buchführung vornimmt. Weiter 
wird festgehalten, dass die Bau- und Betriebskommission und die 
RPK diese Prüfstelle mit übereinstimmendem Beschluss festlegen.  

17. Geschäftsstelle 

Die Bestimmungen über die Geschäftsstelle, das Rechnungswesen 
und die Betriebsleitung wurden ersatzlos gestrichen (Art. 33 ff. aktu-
ell gültige Statuten). Solche detaillierten Bestimmungen sind in den 
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Statuten nicht nötig und können in einem Organisationserlass gere-
gelt werden. 

18. Finanzierung der Betriebskosten (Art. 43) 

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten der GWF wer-
den von den Verbandsgemeinden weiterhin nach einem Doppeltarif 
getragen, der sich aus Leistungspreis je m³ der optierten Tagesbe-
zugsmenge und Arbeitspreis je m³ der effektiven Jahresbezugsmenge 
zusammensetzt.  

Der Leistungspreis errechnet sich aus den Kapitalkosten (Verzinsung 
und Amortisationen), welche der GWF erwachsen, geteilt durch die 
Gesamtoption (Grundwasser- und Fremdwasseroption). Für die 
Fremdwasseroption ergibt sich eine Erhöhung um den Leistungspreis 
der GVG. Der Arbeitspreis ergibt sich aus den Betriebs- und Unter-
haltskosten der GWF, die aus den eigenen Anlagen und im Zusam-
menhang mit Fremdwasserbezügen erwachsen, geteilt durch die 
Summe der Gesamtwasserbezüge. 

Diese Kostenverteilung berücksichtigt, dass nicht alle Verbandsge-
meinden die Leistungen des Zweckverbands gleich nutzen, und hat 
sich in der Praxis bewährt. Die weiteren Details können durch die De-
legiertenversammlung in einem Reglement festgehalten werden. 

19. Finanzierung der Investitionen (Art. 44) 

Der Zweckverband kann seine Investitionen weiterhin über Darlehen 
der Verbandsgemeinden oder Dritter finanzieren. Diese Bestimmung 
zeigt die Trennung der Haushalte von Zweckverband und Gemeinden 
sehr deutlich. Der Zweckverband ist frei, wo er sich die Mittel be-
schafft und die Gemeinden sind frei, ob sie Darlehen gewähren wol-
len. Die bisherige Verpflichtung der Gemeinden, Darlehen zu geben, 
würde aufgehoben. Diese ist nicht nötig. 
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20. Beteiligungs- und Eigentumsverhältnisse (Art. 45) 

Die Verbandsgemeinden sind am Vermögen und Ergebnis des Zweck-
verbands im Verhältnis ihrer Gesamtoptionen beteiligt. 

Der Zweckverband ist rechts- und vermögensfähig. Die Bauten und 
Anlagen sind weiterhin im Eigentum des Zweckverbands. Neerach 
wird seine Anschlussanlagen selbst bauen und diese bleiben in ihrem 
Eigentum. 

21. Haftung (Art. 46) 

Der Haftungsanteil der Verbandsgemeinden richtet sich weiterhin 
nach dem Verhältnis ihrer durchschnittlichen Wasserbezüge in den 
letzten drei Geschäftsjahren vor der Entstehung der haftungsbegrün-
denden Verbindlichkeit. Zudem wird festgehalten, dass die Gemein-
den für Fremdkapitalschulden solidarisch haften. 

22. Rechtsschutz und Verbandsstreitigkeiten (Art. 48) 

Wenn der Verbandsvorstand gewisse Kompetenzen zur eigenständi-
gen Erledigung und Entscheidung delegiert hat, können Betroffene 
beim Verbandsvorstand die Überprüfung dieser Entscheide verlan-
gen. Dieses neue Rechtsmittel heisst Neubeurteilung (§§ 170 ff. Ge-
meindegesetz). Im Übrigen bleiben die Rechtsmittel dieselben wie 
bis anhin (Art. 40). 

23. Austritt und Auflösung (Art. 49 ff.) 

Da die Verbandsgemeinden gleichzeitig im Zweckverband GVG tätig 
sind, hat ein Austritt aus beiden Verbänden zwingend gleichzeitig zu 
erfolgen. 

Verbandsgemeinden, die ihre Kündigung eingereicht haben, deren 
Austritt aber noch nicht vollzogen ist, sind von der Teilnahme an Ab-
stimmungen zu grundlegenden Fragen des Verbands wie Rechtsfor-
mänderung oder Verbandsauflösung ausgeschlossen und ihre Kündi-
gungsfrist verkürzt sich auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Rechtsformänderung. 
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Austretende Gemeinden haben weiterhin keinen Anspruch auf Ent-
schädigungen irgendwelcher Art; im Falle einer Auflösung des Zweck-
verbandes würden sich die Liquidationsanteile nach den Beteiligun-
gen richten. 

24. Aufnahme der Gemeinde Neerach (Art. 51) 

Mit der Totalrevision der Statuten wird auch über den Beitritt der Ge-
meinde Neerach beschlossen, welcher ein wesentlicher Bestandteil 
dieser Statutenrevision darstellt. Für die Einkaufssumme wird auf 
den Buchwert der Anlagen abgestellt. Es ist davon auszugehen, dass 
der heutige Buchwert ungefähr stabil bleibt. Hinzugerechnet würde 
die ausserordentliche Investition betreffend der Transportleitung Re-
servoir Ibig bis zum Abgabeschacht Erlen. Dies wird ins Verhältnis ge-
setzt zu den gelösten Optionen aller Verbandsgemeinden. Die so be-
rechnete einmalige Einkaufsgebühr wurde bereits von den anderen 
Gemeinden bei ihrem Eintritt geleistet. 

Der Gemeinderat Neerach empfiehlt den Stimmberechtigten der Ge-
meinde Neerach die Genehmigung der Aufnahmebedingungen und 
die Zustimmung zum Beitritt bei den Zweckverbänden GWF und GVG 
(Zweckverband Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal). Die 
Urnenabstimmung in der Gemeinde Neerach soll ebenfalls am 26. 
September 2021 stattfinden. Im Falle einer Ablehnung durch die 
Stimmberechtigten der Gemeinde tritt Neerach den Zweckverbän-
den GWF und GVG nicht bei, was in einer Anpassung von Art. 1 Abs. 
1 resultieren würde. 

 

 
Nachfolgend sind die neuen Statuten vollständig abgedruckt. Eine sy-
noptische Darstellung (Vergleich zwischen den bisherigen und den 
neuen Statuten) kann bei den Verbandsgemeinden eingesehen wer-
den.
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(Version für die Urnenabstimmung vom 26. September 2021) 
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1. Bestand und Zweck 

Art. 1. Bestand 
1 Die Politischen Gemeinden Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, 
Dielsdorf, Hüttikon, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Oberglatt,  
Otelfingen, Regensdorf, Rümlang und Steinmaur bilden unter dem 
Namen „Gruppenwasserversorgung Furttal (GWF)“ auf unbe-
stimmte Dauer einen Zweckverband nach den Bestimmungen des 
Gemeindegesetzes. 

2 Die GWF hat ihren Sitz in Niederhasli. 

Art. 2. Zweck 
1 Die GWF bezweckt die Sicherstellung einer ausreichenden Wasser-
versorgung der angeschlossenen Gemeinden. 
2 Im Rahmen dieses Zweckes gehören zu den Aufgaben der GWF ins-
besondere:  

1.  die Übernahme bestehender oder die Errichtung neuer 
Wasserversorgungsanlagen, die der Versorgung der ange-
schlossenen Gemeinden dienen, soweit diese Anlagen im 
Interesse der GWF erforderlich sind;  

2.  der Unterhalt und der Betrieb solcher Anlagen;  

3.  der Abschluss, die Änderung oder die Auflösung von Was-
serlieferungs- bzw. Wasserbezugsverträgen mit Dritten. 

3 Die GWF kann für Verbandsgemeinden oder Dritte den Betrieb und 
Unterhalt von deren Leitungen gegen kostendeckendes Entgelt über-
nehmen. 

Art. 3. Beitritt weiterer Gemeinden 
1 Der Beitritt weiterer Gemeinden zur GWF ist möglich und erfordert 
eine Statutenrevision. 

2 Diese Gemeinden haben auf den Zeitpunkt des Beitritts zur GWF 
auch dem Zweckverband GVG beizutreten. 
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2. Organisation 
2.1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 4. Organe 
Die Organe der GWF sind: 

1. die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets; 

2. die Verbandsgemeinden; 

3. die Delegiertenversammlung (DV); 

4. die Bau- und Betriebskommission (BBK); 

5. die Rechnungsprüfungskommission (RPK). 

Art. 5. Amtsdauer 
Für die Mitglieder der Delegiertenversammlung, der Bau- und Be-
triebskommission sowie der Rechnungsprüfungskommission beträgt 
die Amtsdauer vier Jahre. Sie fällt mit derjenigen der Gemeindebe-
hörden zusammen. 

Art. 6. Zeichnungsberechtigung 
1 Rechtsverbindliche Unterschrift für die GWF führen der Präsident 
bzw. die Präsidentin der GWF und der Aktuar bzw. die Aktuarin ge-
meinsam. 

2 Die Bau- und Betriebskommission kann die Zeichnungsberechti-
gung im Interesse eines ordentlichen Betriebsablaufs für sachlich be-
grenzte Bereiche im Betrag limitieren oder anders ordnen. 

Art. 7. Publikation und Information 
1 Die GWF nimmt die amtliche Publikation ihrer Erlasse und allge-
mein verbindlichen Beschlüsse mit elektronischen Mitteln auf ihrer 
Homepage sowie in den allenfalls nach übergeordnetem Recht vor-
geschriebenen Publikationsorganen vor. 

2 Die GWF sorgt für eine dauerhafte elektronische Zugänglichkeit ih-
rer Erlasse. 
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3 Die GWF orientiert die Bevölkerung im Sinne des kantonalen Geset-
zes über die Information und den Datenschutz periodisch über we-
sentliche Verbandsangelegenheiten. 

2.2. Die Stimmberechtigten des Verbandsgebietes 
2.2.1. Allgemeines 

Art. 8. Stimmrecht 
Die in kommunalen Angelegenheiten stimmberechtigten Einwohne-
rinnen und Einwohner aller Verbandsgemeinden sind die Stimmbe-
rechtigten des Verbandsgebiets. 

Art. 9. Verfahren 
1 Die Stimmberechtigten stimmen an der Urne. Das Verfahren richtet 
sich nach der kantonalen Gesetzgebung. Die Delegiertenversamm-
lung verabschiedet die Vorlage zuhanden der Urnenabstimmung. 
Wahlleitende Behörde ist der Gemeindevorstand der Sitzgemeinde. 

2 Eine Vorlage ist angenommen, wenn sie die Mehrheit der Stimmen 
auf sich vereinigt und ihr die Mehrheit der Verbandsgemeinden zu-
stimmt. 

Art. 10. Zuständigkeit 
Den Stimmberechtigten des Verbandsgebiets stehen zu: 

1. die Einreichung von Volksinitiativen; 

2. die Ergreifung des fakultativen Referendums; 

3. die Abstimmung über rechtmässige Referendums- und Initi-
ativbegehren, unter Vorbehalt der Zuständigkeit der Ver-
bandsgemeinden für die Änderung der Statuten und die 
Auflösung der GWF; 

4. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben für einen 
bestimmten Zweck von mehr als Fr. 3'000’000 und von 
neuen wiederkehrenden Ausgaben für einen bestimmten 
Zweck von mehr als Fr. 300'000. 
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2.2.2. Volksinitiative 

Art. 11. Volksinitiative 
1 Eine Volksinitiative kann über Gegenstände eingereicht werden, die 
dem obligatorischen oder fakultativen Referendum unterstehen. 

2 Mit einer Volksinitiative kann ausserdem die Änderung der Statu-
ten und die Auflösung der GWF verlangt werden. 

3 Die Volksinitiative ist zu Stande gekommen, wenn sie von mindes-
tens 1'000 Stimmberechtigten unterstützt wird. 

2.2.3. Fakultatives Referendum 

Art. 12. Beschlüsse der Delegiertenversammlung 
Einer Abstimmung an der Urne unterliegen ferner Beschlüsse der De-
legiertenversammlung, 

1. wenn 500 Stimmberechtigte innert 60 Tagen nach der amt-
lichen Veröffentlichung des Beschlusses der Delegiertenver-
sammlung bei der BBK das schriftliche Begehren um Anord-
nung einer Urnenabstimmung einreichen (Volksreferen-
dum); 

2. wenn ein Drittel der Mitglieder der Delegiertenversamm-
lung innert 14 Tagen nach der Beschlussfassung ein solches 
Begehren stellt (Delegiertenreferendum). 

Art. 13. Abschluss des Referendums 
Folgende Geschäfte der Delegiertenversammlung können der Ur-
nenabstimmung nicht unterstellt werden: 

1. Die Festsetzung des Budgets; 

2. die Genehmigung der Jahresrechnung; 

3. die Genehmigung von Abrechnungen über neue Ausgaben; 

4. Anträge an die Verbandsgemeinden;  

5. die Wahlen; 
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6. ablehnende Beschlüsse, ausgenommen abgelehnte Volks-
initiativen; 

7. Verfahrensentscheide bei der Behandlung von Initiativen 
und von Vorstössen der Delegierten. 

2.3. Die Verbandsgemeinden 

Art. 14. Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Verbandsge-
meinden 

1 Die Stimmberechtigten der einzelnen Verbandsgemeinden be-
schliessen je an der Urne über: 

1. die Änderung dieser Statuten; 

2. die Kündigung der Mitgliedschaft bei der GWF; 

3. die Auflösung der GWF. 
2 Bei Urnenabstimmungen in den Verbandsgemeinden über die Auf-
lösung der GWF sowie über grundlegende Änderungen der Statuten 
übt das Gemeindeparlament oder in Versammlungsgemeinden der 
Gemeindevorstand ein eigenes Antragsrecht neben dem Antrags-
recht der Delegiertenversammlung aus. 

Art. 15. Beschlussfassung 
1 Ein Antrag an die Verbandsgemeinden ist angenommen, wenn die 
Mehrheit der Verbandsgemeinden ihm zugestimmt hat. Solche 
Mehrheitsbeschlüsse sind auch für die nicht zustimmenden Ver-
bandsgemeinden verbindlich. 

2 Grundlegende Änderungen der Statuten bedürfen der Zustimmung 
aller Verbandsgemeinden. Grundlegend sind Änderungen, die fol-
gende Gegenstände regeln: 

1. wesentliche Aufgaben der GWF; 

2. die Grundzüge der Finanzierung;  

3. Austritt und Auflösung; 

4. die Mitwirkungsmöglichkeiten der Stimmberechtigten und 
der Verbandsgemeinden 
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2.4. Delegiertenversammlung 

Art. 16. Zusammensetzung 
1 Die Delegiertenversammlung besteht aus 14 Mitgliedern, wobei 
jede Gemeinde eine Vertreterin bzw. einen Vertreter entsendet. 

2 Die Gemeindevorstände bestimmen die Delegierten und deren 
Stellvertretung. 

Art. 17. Konstituierung 
Die Delegiertenversammlung konstituiert sich unter dem Vorsitz der 
bisherigen Präsidentin bzw. des bisherigen Präsidenten. Sie wählt: 

1. die Präsidentin bzw. den Präsidenten, wobei diese Funktion 
gleichzeitig in der Bau- und Betriebskommission ausgeübt 
wird; 

2. die Vizepräsidentin bzw. den Vizepräsidenten, wobei diese 
Funktion gleichzeitig in der Bau- und Betriebskommission 
ausgeübt wird; 

3. die Stimmenzählerinnen bzw. Stimmenzähler. 

Art. 18. Offenlegung der Interessenbindungen 
1 Die Mitglieder der Delegiertenversammlung legen ihre Interessen-
bindungen offen. Insbesondere geben sie Auskunft über: 

1. ihre beruflichen Tätigkeiten, 

2. ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden der Ge-
meinden, des Kantons und des Bundes, 

3. ihre Organstellungen in und wesentlichen Beteiligungen an 
Organisationen des privaten Rechts. 

2 Die Interessenbindungen werden veröffentlicht. 

Art. 19. Kompetenzen 
Die Delegiertenversammlung ist insbesondere zuständig für: 

1. die Oberaufsicht über die GWF; 

2. die Festlegung der strategischen Ausrichtung; 
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3. die Beratung von und Antragstellung zu allen Vorlagen, 
über welche die Stimmberechtigten oder die Verbandsge-
meinden beschliessen;  

4. Erlasse von grundlegender Bedeutung, wie das Reglement 
über die Wasserbeschaffung, die Wasserzuteilung, die Fest-
setzung und Veränderung der Optionsmengen und die 
Überbezüge der Optionen;  

5. ihren Organisationserlass; 

6. die Wahl der Mitglieder der BBK, die nicht der Delegierten-
versammlung angehören dürfen, mit Ausnahme von Präsi-
dium und Vizepräsidium; 

7. die Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten und der üb-
rigen Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission; 

8. den Vorschlag von zwei Vertretern zur Wahl in die Bau- und 
Betriebskommission der Gruppenwasserversorgung Vororte 
und Glattal;  

9. die Beschlussfassung über Anträge der BBK zu Initiativen;  

10. die Festsetzung des Budgets;  

11. die Genehmigung der Jahresrechnung;  

12. die Kenntnisnahme vom Finanz- und Aufgabenplan; 

13. die Kenntnisnahme vom Geschäftsbericht;  

14. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben für einen 
bestimmten Zweck bis Fr. 3'000’000 und von neuen wieder-
kehrenden Ausgaben bis Fr. 300'000 für einen bestimmten 
Zweck, soweit nicht die Bau- und Betriebskommission zu-
ständig ist;  

15. die Genehmigung der Abrechnungen über alle neuen Aus-
gaben, die sie selbst bewilligt hat oder die die Stimmbe-
rechtigten des Verbandsgebiets bewilligt haben;  

16. die Festlegung der Entschädigung der Verbandsorgane; 

17. die Bestimmung von Verbandssekretariat, Betriebsleitung 
und Rechnungsführung, sowie die grundlegende Festlegung 
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der Aufgaben, welche konkret und gegen kostendeckendes 
Entgelt an diese Dritten übertragen werden. 

Art. 20. Vorsitz und Aktuariat 
1 Die Präsidentin bzw. der Präsident oder die Vizepräsidentin bzw. 
der Vizepräsident der GWF leitet die Delegiertenversammlung. 

2 Die Aktuarin bzw. der Aktuar führt das Verbandssekretariat der 
GWF. 

Art. 21. Einberufung 
1 Die Bau- und Betriebskommission beruft die Delegiertenversamm-
lung bei Bedarf, in der Regel jedoch mindestens zweimal pro Jahr 
ein.  

2 Drei Delegierte können unter Bezeichnung der Beratungsgegen-
stände und mit Begründung die Einberufung der Delegiertenver-
sammlung verlangen.  

3 Die Delegiertenversammlungen sind, dringliche Fälle vorbehalten, 
mindestens 20 Tage vorher unter Bezeichnung der Beratungsgegen-
stände samt zugehöriger Begründungen den Delegierten anzuzeigen 
und öffentlich bekannt zu machen. 

Art. 22. Beschlussfähigkeit und Stimmabgabe 
1 Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit 
ihrer Mitglieder anwesend ist.  

2 Die Delegiertenversammlung beschliesst auf Antrag der Bau- und 
Betriebskommission. Die Delegierten können zu den Anträgen der 
Bau- und Betriebskommission Änderungsanträge stellen 

3 Die Mitglieder der Bau- und Betriebskommission, die nicht der De-
legiertenversammlung angehören, nehmen an der Sitzung der Dele-
giertenversammlung mit beratender Stimme teil und haben ein An-
tragsrecht. 
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Art. 23. Wahlen und Abstimmungen 
1 In der Delegiertenversammlung erfolgen Wahlen und Abstimmun-
gen in der Regel offen. Auf Verlangen von 1/4 der anwesenden Dele-
gierten muss geheim abgestimmt werden. 

2 Bei Wahlen gilt im ersten und zweiten Wahlgang das absolute 
Mehr, beim dritten Wahlgang das relative Mehr der Stimmen.  

3 Bei Abstimmungen gilt das einfache Mehr der Stimmen. Die Präsi-
dentin bzw. der Präsident stimmt nicht mit. Bei Stimmengleichheit 
trifft sie bzw. er den Stichentscheid. 

Art. 24. Öffentlichkeit der Verhandlungen 
Die Verhandlungen der Delegiertenversammlung sind öffentlich. 

Art. 25. Anfragerecht der Delegierten 
1 Jede und jeder Delegierte kann Anfragen zu Angelegenheiten der 
GWF einreichen und deren Beantwortung in der Delegiertenver-
sammlung verlangen. 

2 Die Anfrage ist spätestens 10 Tage vor der Delegiertenversamm-
lung bei der Bau- und Betriebskommission schriftlich einzureichen 
und wird von dieser spätestens einen Tag vor der Delegiertenver-
sammlung schriftlich beantwortet. 

3 In der Delegiertenversammlung werden die Anfrage und die Ant-
wort bekannt gegeben. Die bzw. der anfragende Delegierte kann zur 
Antwort Stellung nehmen. 

4 Die Delegiertenversammlung kann beschliessen, dass eine Diskus-
sion stattfindet. 

2.5. Die Bau- und Betriebskommission 

Art. 26. Zusammensetzung 
1 Die Bau- und Betriebskommission besteht aus fünf Mitgliedern aus 
verschiedenen Verbandsgemeinden, wovon eines gleichzeitig der 
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Bau- und Betriebskommission der Gruppenwasserversorgung Vo-
rorte und Glatttal (GVG) angehören muss. 

2 Die Bau- und Betriebskommission konstituiert sich mit Ausnahme 
des Präsidiums und des Vizepräsidiums selbst. 

Art. 27. Offenlegung der Interessenbindungen 
Die Mitglieder der Bau- und Betriebskommission legen ihre Interes-
senbindungen offen. Die Bestimmungen für die Mitglieder der Dele-
giertenversammlung gelten entsprechend. 

Art. 28. Allgemeine Befugnisse 
1 Der Bau- und Betriebskommission stehen unübertragbar zu: 

1. die politische Planung, Führung und Aufsicht; 

2. die Verantwortung für den Verbandshaushalt; 

3. die Beratung von und Antragsstellung zu Geschäften in der 
Zuständigkeit der Delegiertenversammlung; 

4. Erlasse, die nicht in die Zuständigkeit der Delegiertenver-
sammlung fallen;  

5. der Abschluss von Leistungsverträgen zur Regelung der De-
tails der Aufgabenerfüllung und der Kompetenzen des Ver-
bandssekretariats, der Betriebsleitung und der Rechnungs-
führung, sowie der kostendeckenden Entschädigung für 
diese Aufgabenerfüllung;  

6. Abschluss von Betriebs- und Unterhaltsverträgen für Was-
serversorgungsanlagen Dritter; 

7. die Vertretung der GWF nach aussen und die Bestimmung 
der rechtsverbindlichen Unterschriften;  

8. die Besorgung sämtlicher Verbandsangelegenheiten, so-
weit dafür nicht ein anderes Organ zuständig ist;  

9. das Recht, seine von der Delegiertenversammlung geänder-
ten Anträge neben deren Beschlüssen der Urnenabstim-
mung zu unterbreiten. 
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2 Der Bau- und Betriebskommission stehen im Weiteren folgende Be-
fugnisse zu, die in einem Erlass massvoll und stufengerecht delegiert 
werden können: 

1. der Vollzug der Beschlüsse der übergeordneten Verbands-
organe; 

2. der Erlass von Grundsätzen und Weisungen zur Betriebsfüh-
rung;  

3. die Anstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;  

4. die regelmässige Information der Verbandsgemeinden über 
die Geschäftstätigkeit der GWF;  

5. das Handeln für die GWF nach aussen; 

6. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stellvertre-
tung; 

7. die übrige Aufsicht in der Verbandsverwaltung. 

Art. 29. Finanzbefugnisse 
1 Der Bau- und Betriebskommission stehen unübertragbar zu:  

1. die Erstellung der Budgetvorlage und die Antragstellung an 
die Delegiertenversammlung;  

2. die Beschlussfassung über den Finanz- und Aufgabenplan; 

3. die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und den Ge-
schäftsbericht; 

4. die Bewilligung von neuen, im Budget nicht enthaltenen, 
einmaligen Ausgaben für einen bestimmten Zweck bis ins-
gesamt Fr. 200’000 pro Jahr sowie von neuen, im Budget 
nicht enthaltenen, wiederkehrenden Ausgaben für einen 
bestimmten Zweck bis insgesamt Fr. 20’000 pro Jahr. 

2 Der Bau- und Betriebskommission stehen im Weiteren folgende Be-
fugnisse zu, die in einem Erlass massvoll und stufengerecht delegiert 
werden können: 
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1. der Ausgabenvollzug; 

2. gebundene Ausgaben;  

3. die Bewilligung von neuen, im Budget enthaltenen, einmali-
gen Ausgaben für einen bestimmten Zweck bis Fr. 200’000 
und von neuen, im Budget enthaltenen, wiederkehrenden 
Ausgaben für einen bestimmten Zweck bis Fr. 40’000;  

die Schaffung von Stellen, die für die Erfüllung bestehender Aufga-
ben notwendig sind, sowie die Schaffung neuer Stellen gemäss ihrer 
Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben. 

Art. 30. Aufgabendelegation 
1 Die Bau- und Betriebskommission kann bestimmte Aufgaben an 
einzelne ihrer Mitglieder, an ihre Ausschüsse oder an Angestellte zur 
selbständigen Erledigung delegieren.  

2 Sie regelt die Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse, die sie an 
ihre Mitglieder und Ausschüsse und an Angestellte delegiert, in ei-
nem Erlass. 

Art. 31. Einberufung und Teilnahme 
1 Die Bau- und Betriebskommission tritt auf Einladung der Präsiden-
tin bzw. des Präsidenten und auf Verlangen von mindestens einem 
Drittel seiner Mitglieder zusammen. Die Mitglieder sind zur Teil-
nahme an den Sitzungen verpflichtet.  

2 Die Verhandlungsgegenstände sind den Mitgliedern mindestens 10 
Tage vor der Sitzung in einer Einladung schriftlich anzuzeigen. 

3 Die Bau- und Betriebskommission kann Dritte mit beratender 
Stimme beiziehen. 

Art. 32. Beschlussfassung 
1 Die Bau- und Betriebskommission ist beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.  



 13 / 19  

2 Die Bau- und Betriebskommission beschliesst mit einfachem Mehr 
der Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Präsidentin 
bzw. des Präsidenten den Ausschlag. 

3 Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet. Die Stimmab-
gabe erfolgt offen. 

4 Für Präsidialentscheide und Zirkularbeschlüsse gelten die Bestim-
mungen des Gemeindegesetzes. 

2.6. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) 

Art. 33. Zusammensetzung und Offenlegung der Interessenbin-
dungen 

1 Die Rechnungsprüfungskommission besteht einschliesslich des Prä-
sidiums aus 3 Mitgliedern. Sie wird von der Delegiertenversammlung 
gewählt.  

2 Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission legen ihre Inte-
ressenbindungen offen. Die Bestimmungen für die Mitglieder der 
Delegiertenversammlung gelten entsprechend. 

Art. 34. Aufgaben 
1 Die Rechnungsprüfungskommission prüft alle Anträge von finanzi-
eller Tragweite an die Verbandsgemeinden, an die Delegiertenver-
sammlung und an die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets, ins-
besondere Anträge betreffend das Budget, die Jahresrechnung und 
Verpflichtungskredite.  

2 Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zulässigkeit, die rechneri-
sche Richtigkeit und die finanzielle Angemessenheit.  

3 Sie erstattet der Delegiertenversammlung schriftlich Bericht und 
Antrag. 

Art. 35. Beschlussfassung 
1 Die Rechnungsprüfungskommission ist beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.  
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2 Sie beschliesst mit einfachem Mehr der Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der Präsidentin bzw. des Präsidenten den 
Ausschlag. 

3 Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet. Die Stimmab-
gabe erfolgt offen. 

Art. 36. Herausgabe von Unterlagen und Auskünften 
1 Mit den Anträgen legt die Bau- und Betriebskommission der Rech-
nungsprüfungskommission die zugehörigen Akten vor.  

2 Im Übrigen richtet sich die Herausgabe von Unterlagen und die Er-
teilung von Auskünften an die Rechnungsprüfungskommission nach 
dem Gemeindegesetz. 

Art. 37. Prüfungsfristen 
Die Rechnungsprüfungskommission prüft Budget und Jahresrech-
nung und die übrigen Geschäfte in der Regel innert 30 Tagen. 

2.7. Prüfstelle 

Art. 38. Aufgaben der Prüfstelle 
1 Die Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prüfung der Rechnungs-
legung und der Buchführung vor.  

2 Sie erstattet der Bau- und Betriebskommission, der Rechnungsprü-
fungskommission und dem Bezirksrat umfassend Bericht über die fi-
nanztechnische Prüfung.  

3 Die Prüfstelle erstellt zudem einen Kurzbericht, der Bestandteil der 
Jahresrechnung ist. 

Art. 39. Einsetzung der Prüfstelle 
Die Bau- und Betriebskommission und die Rechnungsprüfungskom-
mission bestimmen mit übereinstimmenden Beschlüssen die Prüf-
stelle. 
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3. Personal und Arbeitsvergaben 

Art. 40. Anstellungsbedingungen 
1 Für das Personal der GWF gelten grundsätzlich die gleichen Anstel-
lungs- und Besoldungsbedingungen wie für das Personal des Kan-
tons Zürich.  

2 Besondere Vollzugsbestimmungen bedürfen eines Beschlusses der 
Bau- und Betriebskommission. 

Art. 41. Öffentliches Beschaffungswesen 
Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, Arbeiten und Lieferungen 
richtet sich nach dem übergeordneten Recht über das öffentliche Be-
schaffungswesen. 

4. Verbandshaushalt 

Art. 42. Finanzhaushalt 
1 Massgebend für den Finanzhaushalt und die Rechnungslegung der 
GWF sind das Gemeindegesetz, die Gemeindeverordnung sowie die 
besonderen Haushaltsvorschriften aus Spezialgesetzen. 

2 Bis zum 15. Februar jeden Jahres liefert die Bau- und Betriebskom-
mission den Verbandsgemeinden die Zahlen, die sie für die Erstel-
lung ihrer Jahresrechnungen benötigen, und bis zum 31. August je-
den Jahres die Zahlen zur Erstellung ihrer Budgets. 

Art. 43. Finanzierung der Betriebskosten 
1 Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten der GWF 
werden von den Verbandsgemeinden nach einem Doppeltarif getra-
gen, der sich aus Leistungspreis je m³ der optierten Tagesbezugs-
menge und Arbeitspreis je m³ der effektiven Jahresbezugsmenge zu-
sammensetzt. 

2 Der Leistungspreis errechnet sich aus den Kapitalkosten (Verzin-
sung und Amortisationen), welche der GWF erwachsen, geteilt durch 
die Gesamtoption (Grundwasser- und Fremdwasseroption). Für die 
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Fremdwasseroption ergibt sich eine Erhöhung um den Leistungspreis 
der GVG.  

3 Der Arbeitspreis ergibt sich aus den Betriebs- und Unterhaltskosten 
der GWF, die aus den eigenen Anlagen und im Zusammenhang mit 
Fremdwasserbezügen erwachsen, geteilt durch die Summe der Ge-
samtwasserbezüge. 

4 Die Delegiertenversammlung erlässt ein Reglement über die Details 
der Berechnung, namentlich bezüglich Optionsveränderungen, der 
Abgeltung von Überbezügen 
sowie über die Festsetzung und Verrechnung der Betriebskosten. 

Art. 44. Finanzierung der Investitionen 
1 Die GWF kann ihre Investitionen über Darlehen der Verbandsge-
meinden oder Darlehen Dritter finanzieren.  

2 Darlehen einzelner Gemeinden werden in den Gemeinden als neue 
Ausgaben beschlossen. 

Art. 45. Beteiligungs- und Eigentumsverhältnisse 
1 Die Verbandsgemeinden sind am Vermögen und Ergebnis der GWF 
im Verhältnis ihrer Gesamtoptionen beteiligt. Das Verhältnis verän-
dert sich durch Beitritt oder Austritt von Gemeinden.  

2 Die GWF erstellt, bezahlt, unterhält und betreibt die in ihrem Inte-
resse liegenden Bauten und Anlagen innerhalb oder allenfalls auch 
ausserhalb des Zweckverbandsgebietes mit Einschluss aller Unter-
brechungs- und Messeinrichtungen an den Bezugs- und Abgabestel-
len sowie jener Steuerungsanlagen, die für den Betrieb und die Über-
wachung der GWF-Anlagen erforderlich sind. Diese Bauten und An-
lagen sind Eigentum der GWF. Sie sind aus Anhang I ersichtlich, der 
integrierender Bestandteil dieser Statuten bildet.  

3 Die Verbandsgemeinden erstellen, bezahlen, unterhalten und be-
treiben die für den Anschluss an das Netz der GWF erforderlichen 
Bauten, Anlagen und Einlaufreguliereinrichtungen, welche in ihrem 
Eigentum bleiben. 
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Art. 46. Haftung 
1 Die Verbandsgemeinden haften nach dem Zweckverband für die 
Verbindlichkeiten des Verbands nach Massgabe des kantonalen Haf-
tungsgesetzes sowie für Fremdkapitalschulden. Für Fremdkapital-
schulden haften sie solidarisch. 

2 Der Haftungsanteil richtet sich nach dem Verhältnis ihrer durch-
schnittlichen Wasserbezüge in den letzten drei Geschäftsjahren vor 
der Entstehung der haftungsbegründenden Verbindlichkeit. 

5. Aufsicht und Rechtsschutz 

Art. 47. Aufsicht 
Der Verband untersteht der Staatsaufsicht nach den Bestimmungen 
des Gemeindegesetzes und der einschlägigen Spezialgesetzgebung. 

Art. 48. Rechtsschutz und Verbandsstreitigkeiten 
1 Gegen Beschlüsse der Verbandsorgane kann nach Massgabe des 
Verwaltungsrechtspflegegesetzes Rekurs oder Rekurs in Stimm-
rechtssachen beim Bezirksrat oder Rekurs bei einer anderen zustän-
digen Rekursinstanz eingereicht werden. 

2 Gegen Anordnungen und Erlasse von Mitgliedern oder Ausschüssen 
der Bau- und Betriebskommission oder von Angestellten kann bei 
der Bau- und Betriebskommission Neubeurteilung verlangt werden. 
Gegen die Neubeurteilung der Bau- und Betriebskommission kann 
Rekurs erhoben werden.  

3 Streitigkeiten zwischen Verband und Verbandsgemeinden sowie 
unter Verbandsgemeinden, die sich aus diesen Statuten ergeben, 
sind auf dem Weg des Verwaltungsprozesses nach den Bestimmun-
gen der kantonalen Gesetzgebung zu erledigen. 

6. Austritt, Auflösung und Liquidation 

Art. 49. Austritt 
1 Jede Verbandsgemeinde kann unter Wahrung einer Kündigungs-
frist von 5 Jahren auf das Jahresende aus der GWF austreten. Die 
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Bau- und Betriebskommission kann diese Frist auf Antrag der be-
troffenen Gemeinde kürzen. Der Austrittszeitpunkt muss mit dem 
Zeitpunkt des Austritts aus der GVG übereinstimmen. 

2 Austretende Gemeinden haben keinen Anspruch auf Entschädigun-
gen irgendwelcher Art. 

3 Bereits eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt 
nicht berührt. 

4 Die Absätze zwei und drei gelten auch für Gemeinden, welche sich 
nicht an einer Rechtsformänderung beteiligen wollen. Der Zeitpunkt 
der Rechtsformänderung gilt als Austrittszeitpunkt.  

5 Verbandsgemeinden, die ihre Kündigung eingereicht haben, deren 
Austritt aber noch nicht vollzogen ist, sind von der Teilnahme an Ab-
stimmungen über Rechtsformänderung oder Verbandsauflösung 
ausgeschlossen. Sie scheiden spätestens auf den Zeitpunkt der 
Rechtsformänderung oder der Verbandsauflösung aus; die Kündi-
gungsfrist verkürzt sich entsprechend. 

Art. 50. Auflösung 
1 Die Auflösung der GWF ist nur mit Zustimmung aller Verbandsge-
meinden möglich. Der Auflösungsbeschluss hat auch die Liquidati-
onsanteile der einzelnen Gemeinden zu nennen.  

2 Bei der Auflösung der GWF bestimmen sich die Liquidationsanteile 
der Verbandsgemeinden nach ihren Beteiligungen. 

7. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 51. Beitritt von Neerach 
1 Die Gemeinde Neerach tritt der GWF mit Inkrafttreten dieser Statu-
ten neu bei. Sie leistet auf diesen Zeitpunkt hin einen einmaligen Ein-
kaufsbeitrag basierend auf den von ihr bestellten Optionen von 
600 m3 Wasser pro Tag. Dabei wird der Optionspreis/m3 folgender-
massen berechnet: 
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Buchwert VV per 31.12.2018 + Investitionsausgaben «Transportlei-
tung Reservoir Ibig bis Abgabeschacht Erlen» 
gelöste Optionen aller Verbandsgemeinden. 

 
2 Die Bau- und Betriebskommission legt die genaue Einkaufssumme 
auf Grundlage dieser Formel fest. 

Art. 52. Inkrafttreten 
1 Diese Statuten treten nach Zustimmung durch die Stimmberechtig-
ten der Verbandsgemeinden auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

2 Die Statuten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Re-
gierungsrats. 

3 Mit dem Inkrafttreten dieser Statuten werden die Statuten von 
2010 aufgehoben. 
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